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MA 64 � 2126/2012 

Ökostromgesetz; 
Verordnung des Vorstands der E�Control 
über die Ausnahme von der Pflicht 
zur Entrichtung der Ökostrompauschale 
und über die Kostendeckelung für 
einkommensschwache Haushalte 
(Befreiungsverordnung Ökostrom 2012) 
Entwurf; 
Stellungnahme 

 

Wien, am 6.6.2012 

 

Erstreckter Termin: 

6.6.2012 

 

Vorher zur Einsicht: 

Herrn amtsführenden 
Stadtrat für Wohnen, 
Wohnbau und Stadt� 
erneuerung: 

 

 

 
Energie�Control Austria  

oekostrombefreiung@e�control.at 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Zu dem Entwurf der im Betreff näher bezeichneten Verordnung wird seitens des 

Landes Wien wie folgt Stellung genommen: 

 

Es wird auf eine Divergenz zwischen dem Verordnungstext und den Erläuterungen 

im Hinblick auf den Beginn der Befreiung hingewiesen. So sind gemäß § 4 Abs. 1 der 

gegenständlichen Verordnung die Ökostrompauschale und der 20 Euro übersteigen�

de Ökostromförderbeitrag ab dem der Genehmigung folgenden Monatsersten vom 

Betreiber nicht mehr in Rechnung zu stellen, während in den Erläuterungen von einer 

Befreiung ab dem auf den Zeitpunkt der Antragstellung bei der GIS folgenden Mo�

natsersten die Rede ist. 



� 2 � 

Sollte die Intention des Verordnungsgebers tatsächlich darin liegen, die Befreiung ab 

dem der Antragstellung folgenden Monatsersten vorzusehen, was sich jedoch nicht 

im Verordnungstext widerspiegelt, möge bedacht werden, dass dadurch, insbeson�

dere im Hinblick auf die lange Bearbeitungsfrist der GIS von 3 Wochen, den Netz�

betreibern ein ungebührlich hohes Risiko für notwendige Rechnungskorrekturen auf�

gebürdet würde. 

 

Abschließend wird um Korrektur des letzten Absatzes der Erläuterungen zu § 4 er�

sucht, in dem unter Verweis auf § 49 des Ökostromgesetzes von einer Kostendecke�

lung von 20 Euro für die Berechnung der Ökostrompauschale die Rede ist. Tatsäch�

lich sieht das Ökostromgesetz 2012 eine solche Kostendeckelung aber nur für den 

Ökostromförderbeitrag vor.  

 

 

Referentin: Mit freundlichen Grüßen 
Mag.a Pass Die Abteilungsleiterin: 

 4000 � 89959  i.V. Dr. Kirchmayer 
 

 

 
 

Nachrichtlich an:  

1.) MD�K; 

2.) MD�KLI; 

3.) MD�E; 

4.) MA 5; 

5.) MA 20; 

6.) MA 26 

7.) Wien Energie GmbH; 

8.) Wien Energie Stromnetz GmbH. 
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